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Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mut-
terschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalau-
fenthalt des Neugeborenen: Vernehmlassungsantwort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes 
über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG), länger dauernde Mut-
terschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen.  
 
Nach Konsultation unserer Mitglieder teilen wir Ihnen gerne mit, dass H+ die Änderungen des 
Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) be-
grüsst. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 

 

Dr. Bernhard Wegmüller  
Direktor  
 

mailto:bernhard.wegmueller@hplus.ch
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über den 
Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG). 
Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem 
Spitalaufenthalt des Neugeborenen 
 
Stellungnahme der Evangelischen Frauen Schweiz EFS 

 
Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) danken für die Einladung zur Stellungnahme zur 

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 

Mutterschaft (EOG) bezüglich länger dauernder Mutterschaftsentschädigung bei längerem 

Spitalaufenthalt des Neugeborenen und nehmen dazu wie folgt Stellung1: 

 
 

1. Grundsätzliches 

Die Evangelischen Frauen Schweiz EFS unterstützen den vorliegenden Gesetzesentwurf. Sie 

beantragen jedoch, die Anwendung der Neuerung nicht auf Frauen zu beschränken, die nach 

dem Mutterschaftsurlaub ohne Unterbruch die Erwerbstätigkeit wiederaufnehmen. Die 

Anwendung sollte allen Frauen zugutekommen, die Anspruch auf Erwerbsersatz bei 

Mutterschaft haben, unabhängig davon, ob und allenfalls zu welchem Zeitpunkt sie ihre 

Erwerbstätigkeit nach dem Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen. Für längerdauernde 

Spitalaufenthalte sehen die EFS weiteren politischen Handlungsbedarf. 

                                                
1 Die Stellungnahme stützt sich, abgesehen von einigen Präzisierungen weitgehend auf die Stellungnahme 
der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF. 
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Die Mutterschaftsversicherung wurde 1945 in der Bundesverfassung verankert. Allerdings 

wurde sie erst sechzig Jahre später minimal und mit Lücken umgesetzt. Bei der Einführung des 

Erwerbsersatzes bei Mutterschaft wurde zwar die Möglichkeit geschaffen, den 

Mutterschaftsurlaub aufzuschieben, sollte das Kind länger im Spital bleiben müssen. Nicht 

geregelt wurden hingegen die Dauer des Aufschubs und die Lohnfortzahlung in diesen Fällen. 

Diese unbefriedigende Situation – seit Jahren bekannt und im Parlament mehrmals auf der 

Traktandenliste – gilt es endlich zu lösen.  

Die EFS benutzen die Gelegenheit dieser Vernehmlassung, ebenfalls auf den Bericht des 

Bundesrates zum Postulat 15.3793 von Ständerätin Liliane Maury Pasquier vom 19. Juni 2015 

„Mutterschaftsurlaub. Erwerbsunterbrüche vor der Geburt“ einzugehen. Die Stellungnahme des 

Bundesrates wurde gleichzeitig mit der Eröffnung der oben erwähnten Vernehmlassung 

veröffentlicht. Der Bundesrat sieht bezüglich einem vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaub keinen 

politischen Handlungsbedarf. Die EFS teilen diese Einschätzung nicht, zeigt doch die Studie 

Bass politischen Handlungsbedarf in verschiedenen Bereichen auf. 

 
 

2. Zu den einzelnen Themenbereichen der geplanten EOG-
Änderungen 

2.1 Anspruch auf Aufschub und Dauer des Aufschubs 

Die Anspruchsvoraussetzungen für einen Aufschub sind im Gesetz und der Verordnung 

geregelt und eher restriktiv gehalten. In Artikel 16c Abs. 2 EOG ist der Anspruch auf Aufschub 

der Mutterschaftsentschädigung verankert für den Fall, dass das Kind unmittelbar nach der 

Geburt für längere Zeit im Spital bleiben muss. In Art. 24 Abs. 1 der Erwerbsersatzverordnung 

EOV ist festgehalten, dass der Anspruch auf Aufschub der Mutterschaftsentschädigung 

voraussetzt, dass das Neugeborene nach der Geburt mindestens drei Wochen im Spital sein 

muss. Eine maximale Dauer des Aufschubs ist weder im Gesetz noch in der Verordnung 

festgehalten. Für den Aufschub braucht es für das Kind ein Arztzeugnis. Kommt dazu, dass die 

Mutter auf einem speziellen Formular den Aufschub beantragen muss. Es besteht kein 

Anspruch auf Aufschub, wenn das Neugeborene erst einige Tage, nachdem es nach Hause 

gekommen ist, erkrankt und wieder ins Spital eintreten muss.  

Die vorliegende Regelung sieht nun vor, die Mindestdauer von drei Wochen neu im Gesetz zu 

verankern. Die maximale Dauer für den Aufschub der Mutterschaftsentschädigung wird neu 

befristet und im Gesetz verankert. Die Befristung orientiert sich am 8-wöchigen Arbeitsverbot 

und dauert somit höchstens 56 Tage. Neu erhalten die Mütter während dieses Aufschubs 

Mutterschaftsentschädigung, sofern sie ihre Erwerbstätigkeit ohne Unterbruch nach dem 

Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen.  

Wie beim Erwerbsersatz bei Mutterschaft handelt es sich bei diesen 56 Tagen nicht um 

Arbeitstage sondern um Wochen- und Ferientage und Wochenenden zusammen. Die Dauer 

des Erwerbsersatzes bei Mutterschaft wird um die Dauer der Hospitalisierung, höchstens aber 

um 56 Tage bzw. 8 Wochen verlängert und dauert höchstens 154 Tage.  
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Die EFS sind mit diesen Vorschlägen einverstanden, werden damit doch klar die Mehrheit der 

Fälle abgedeckt. Gemäss erläuterndem Bericht für die vorliegende Vernehmlassung können mit 

dieser Regelung 80 Prozent der Fälle abgedeckt werden. Die Dauer der Spitalaufenthalte von 

Neugeborenen liegt in rund 60 Prozent der Fälle nicht über 35 Tage. Je länger der 

Spitalaufenthalt, umso weniger Fälle werden verzeichnet. Bei schweren Fällen dauert der 

Spitalaufenthalt zwischen 100 und 366 Tagen, wovon gemäss Erläuterungen zum 

Gesetzesentwurf etwa 6 Prozent (80 Neugeborene im Jahr 2015) betroffen sind. 

 

2.2 Spitalauftenthalte von mehr als 56 Tagen – ungelöst 

Ungelöst bleibt aber die Situation für Eltern, deren Kind aus gesundheitlichen Gründen länger 

als 56 Tage im Spital bleiben muss. Ungelöst bleibt auch die Situation jener Eltern, deren Kind 

erst nachdem es nach der Geburt nach Hause kehrte und einige Tage später wieder ins Spital 

eintreten musste. In beiden geschilderten Fällen greift die vorliegende Lösung nicht. Die EFS 

sehen allerdings auch hier politischen Handlungsbedarf im Rahmen einer Regelung für einen 

bezahlten Urlaub für pflegebedürftige Angehörige. 

 

2.3 Unnötiger administrativer Aufwand 

Neu erhalten die Mütter während dieses Aufschubs Mutterschaftsentschädigung, sofern sie ihre 

Erwerbstätigkeit ohne Unterbruch nach dem Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen. Es liegt an 

den Frauen, den Nachweis zu erbringen, dass sie ihre Erwerbstätigkeit ohne Unterbruch nach 

dem Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen. Die Mutter muss eine Bestätigung ihres 

Arbeitgebers einreichen, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst wurde und dass sie vorhat, 

ihre Erwerbstätigkeit nach Ende des Mutterschaftsurlaubs fortzusetzen. Die AHV-

Ausgleichskassen, die für die Auszahlung der Mutterschaftsentschädigung zuständig sind, 

müssen diese neue Voraussetzung prüfen. Dazu können sie sich auf die vom Arbeitgeber und 

von der Mutter gelieferten Angaben beziehen. Sie haben zudem die Möglichkeit, die 

Voraussetzungen auch nachträglich anhand der entrichteten AHV-Beiträge zu prüfen. Bei 

selbständig erwerbenden Müttern wird die Ausgleichskasse sich darauf stützen, ob die Mütter 

nach Ende des Mutterschaftsurlaubs über den Selbständigenstatus im Sinne der AHV verfügen.  

Die EFS vertreten die Auffassung, dass diese Regelung einen übertriebenen administrativen 

Aufwand bedeutet und beantragen deren Streichung. 

 

2.4 Änderungen im Obligationenrecht 

Die EFS unterstützen folgende vorgeschlagenen Änderungen im Obligationenrecht: 

• Der längere Mutterschaftsurlaub bei Spitalaufenthalt eines Neugeborenen von mehr als 

drei Wochen soll aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit in Artikel 329f 

Obligationenrecht OR explizit geregelt werden.  

• Der Kündigungsschutz bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen wird in Artikel 

336c Abs. 1 Buchstabe c OR entsprechend der neuen Regelung angepasst. 
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3. Stellungnahme zum Postulat 15.3793 Maury Pasquier, 
Mutterschaftsurlaub. Erwerbsunterbrüche vor der Geburt 

Der Bundesrat hat zur Beantwortung des Postulats von Ständerätin Maury Pasquier beim Büro 

Bass eine Studie in Auftrag gegeben. Er sieht auf Grund der Ergebnisse dieser Studie keinen 

politischen Handlungsbedarf für einen vorgeburtlichen Mutterschaftsurlaub gegen Ende der 

Schwangerschaft.  

Eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse der Studie Bass zeigt hingegen durchaus 

politischen Handlungsbedarf auf. Die EFS weisen insbesondere auf folgende Bereiche hin und 

ersuchen den Bundesrat, dafür Lösungen auszuarbeiten:  

 

3.1 Elternzeit und Vaterschaftsurlaub 

Die Studie Bass zeigt, dass der Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen nach der Geburt als zu 

kurz empfunden wird. Eine Mehrheit der in der Studie Bass befragten Frauen verlängert den 

Mutterschaftsurlaub auf eigene Kosten. Kommt dazu, dass immer wieder Mütter nach dem 

Mutterschaftsurlaub die Kündigung erhalten. Ein Teil der befragten Frauen hat auch selber 

gekündigt. Die Studie Bass zeigt, dass die Wiederaufnahme der Erwerbsarbeit nach der Geburt 

ebenso eine Herausforderung ist wie die Erwerbsarbeit vor der Geburt. Viele der befragten 

Frauen haben deshalb in Kommentaren darauf hingewiesen, dass erleichterte Massnahmen 

nach der Geburt dringendere Anliegen sind als vor der Geburt und fordern insbesondere eine 

Elternzeit und einen Vaterschaftsurlaub. Die EFS setzen die politische Priorität bei der 

Schaffung einer Elternzeit (Elternurlaub). 

 

3.2 Erwerbsausfall während der Schwangerschaft 

Die Erhebungen bei Müttern und Arbeitgebenden zeigen übereinstimmend, dass 

Erwerbsunterbrüche vor der Geburt häufig vorkommen. Einkommenseinbussen ergeben sich 

vor allem bei Frauen mit wenigen Dienstjahren, Angestellten im Stundenlohn, Frauen mit tiefem 

Bildungsabschluss, solchen mit geringem Verdienst, sowie bei jüngeren Frauen. Zu 

Einkommensreduktionen für Frauen kann es auch dann kommen, wenn sie aufgrund des 

Gesundheitsschutzes während der Schwangerschaft gewisse Arbeiten nicht ausführen dürfen 

(z.B. Nachtarbeit) und dadurch Zulagen wegfallen.  

Aus den Angaben der befragten Mütter tritt klar hervor, dass Arbeitgebende teilweise Druck auf 

schwangere Arbeitnehmerinnen ausüben. Dies vor dem Hintergrund, dass Schwangerschaften 

für Arbeitgebende nicht selten mit Kosten verbunden sind. So kommt es vor, dass den 

schwangeren Mitarbeiterinnen geraten wird, sich krankschreiben zu lassen, ihr Erwerbspensum 

schon während der Schwangerschaft zu reduzieren oder vor der Geburt einen unbezahlten 

Urlaub zu nehmen. 

 

3.2 Arbeitslosigkeit: Keine Aussteuerung während der Schwangerschaft 

Der Anspruch auf Taggelder der Arbeitslosenversicherung ist bei gesundheitsbedingter 

Arbeitsunfähigkeit auf 30 Tage beschränkt. Besonders grosse Auswirkungen für die 
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schwangeren Frauen hat zudem die Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung vor der 

Geburt. Dies vor allem auch deshalb, weil mit der Aussteuerung während der Schwangerschaft 

der Anspruch auf eine Mutterschaftsentschädigung entfällt.  

Die Studie Bass hält fest, dass die finanzielle Situation von schwangeren Frauen verbessert 

werden könnte, wenn es keine Aussteuerung gäbe und wenn der Anspruch auf Taggelder bei 

Arbeitslosigkeit in Kombination mit gesundheitsbedingter Erwerbsunfähigkeit verbessert werden 

könnte – sozusagen als Pendant zum Kündigungsschutz für Angestellte mit unbefristetem 

Vertrag.  

 

3.4 Informationsoffensive zum Mutterschutz 

Die Studie Bass stellt fest, dass viele Arbeitgebende sich ihrer Pflicht bezüglich des Schutzes 

von schwangeren Frauen vor gefährlichen und beschwerlichen Arbeiten nicht bewusst sind. 

Weiter stellt sie fest, dass viele Arbeitgebende die Erwartung haben, dass die Frauen sich 

informieren und das Gespräch mit dem Arbeitgeber aufnehmen. Die Verantwortung zur 

Information liegt hingegen gemäss Mutterschutzverordnung beim Arbeitgeber bzw. der 

Arbeitgeberin. Die Studie Bass schlägt vor, eine Informationsoffensive zu starten, damit die 

Mutterschutzverordnung besser bekannt und korrekt umgesetzt wird. 

 

Die EFS bedanken sich für die Entgegennahme ihrer Stellungnahme. Sie hoffen, dass die 

Vorlage möglichst bald in Kraft treten kann und der Bundesrat die notwendigen politischen 

Schritte unternimmt, um die vom Postulat Maury Pasquier aufgezeigten Missstände zu 

beheben. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Evangelische Frauen Schweiz EFS 

   
Dorothea Forster     Barbara Fankhauser 

Präsidentin      Vize-Präsidentin 

 

 

Über die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) 
Die Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) vertreten als Dachverband von protestantischen und 
ökumenischen Frauenverbänden und Einzelmitgliedern die Interessen von rund 37'000 Frauen. Sie 
setzen sich in kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen für gerechte Verhältnisse und 
gewaltfreie Lösungen von Konflikten ein. Sie orientieren sich an den befreienden Grundlagen des 
Evangeliums und stehen in Auseinandersetzung mit feministischen Theologien.  
Die EFS engagieren sich für Frauen in allen Lebensbereichen und besonders für jene in schwierigen 
Verhältnissen. Sie treten in kirchlichen und weltlichen Organisationen für die Besserstellung der Frauen 
ein. Zu eidgenössischen Gesetzes- und Abstimmungsvorlagen und zu aktuellen Fragen nehmen die 
EFS aus Sicht evangelischer Frauen Stellung. Mit Publikationen und Weiterbildungsangeboten 
ermutigen sie Frauen, in Kirche und Gesellschaft aktiv mitzuwirken. 
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Zürich, 12. Juni 2018 

 

Stellungnahme zur Vernehmlassung über die Änderung des Bundesgesetzes über den 
Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

GastroSuisse, der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband für Hotellerie und Restauration mit 
rund 20'000 Mitgliedern (Hotels, Restaurants, Cafés, Bars etc.) in allen Landesgegenden, organisiert 
in 26 Kantonalsektionen und vier Fachgruppen, nimmt im Vernehmlassungsverfahren zur Änderung 
des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) wie folgt 
Stellung:  

 

I. Vorbemerkungen 

Wenn das Neugeborene aus gesundheitlichen Gründen länger als drei Wochen im Spital verbleiben 
muss, ermöglicht die heutige Rechtslage der Mutter, die Mutterschaftsentschädigung und somit auch 
den Mutterschaftsurlaub aufzuschieben. Es existiert jedoch eine Rechtslücke hinsichtlich des 
Einkommens der Mutter während der Dauer des Aufschubs. Das EOG sieht während des Aufschubs 
keine Leistungen vor. Zudem ist der Anspruch auf Lohnfortzahlung nicht abschliessend geregelt und 
nicht in allen Fällen gewährleistet. Die Rechtslücke führt zu unterschiedlichen Interpretationen und 
Rechtsprechungen. Aus diesen Gründen ist die heutige Gesetzeslage unbefriedigend und hat 
Rechtsunsicherheiten für alle Beteiligten zur Folge. Deshalb ist die vorgeschlagene Verlängerung der 
Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung im EOG zu begrüssen. Denn die vorgesehene 
Massnahme stellt eine wirksame Lösung dar, welche den betroffenen Müttern Rechtssicherheit und 
ein geregeltes Einkommen garantiert. Nichtdestotrotz weist der Gesetzesentwurf gewisse Mängel auf, 
welche nachfolgend im Detail kommentiert werden.  
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II. Zu den einzelnen Artikeln 

Art. 16c Abs. 3 EOG (Entwurf): ändern 

Die Dauer der Ausrichtung verlängert sich um die Dauer der Hospitalisierung des Neugeborenen, 
höchstens aber um 56 Tage, wenn:  

a. das Neugeborene unmittelbar nach der Geburt ununterbrochen während mindestens drei Wochen 
im Spital verweilen muss; und  
 
b. die Mutter nachweist, dass sie im Zeitpunkt der Niederkunft bereits beschlossen hatte, nach Ende 
des Mutterschaftsurlaubs wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.  

Wie oben erläutert, unterstützt GastroSuisse grundsätzlich die vorgeschlagene Verlängerung der 
Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung und die Beschränkung dieser Verlängerung auf 
höchstens 56 Tage. Deshalb wird Art. 16c Abs. 3 lit. a EOG (Entwurf) begrüsst. Hingegen ist Art. 16c 
Abs. 3 lit. b EOG (Entwurf) unverhältnismässig und deshalb abzulehnen. Die Mutter wird zu einem 
unpassenden Zeitpunkt unnötig unter Druck gesetzt. Ausserdem ist die Überprüfung des innerlich 
getroffenen Entscheides für die Ausgleichskassen nicht praktikabel und führt zu grosser 
Rechtsunsicherheit. Es stellt sich zudem die Frage, ob eine Rückforderung bei unrechtmässig 
bezogenen Leistungen nicht zu übermässiger Härte führt und damit ohnehin nicht zur Anwendung 
gelangen würde. 

 

Art. 336c Abs. 1 Bst. cbis OR (Entwurf): streichen 

Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:  

cbis. vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;  

Die Ausweitung des Kündigungsschutzes (Sperrfrist) zum einseitigen Nachteil des Arbeitgebers ist 
klar abzulehnen. Dies hätte eine unverhältnismässige Belastung und eine starke Einschränkung der 
betroffenen Unternehmen zur Folge. Ausserdem gewährleistet schon die heutige Gesetzgebung einen 
weitreichenden Kündigungsschutz. Deshalb ist kein weiterer Ausbau des Kündigungsschutzes 
erforderlich. 

 

 

Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

GastroSuisse 

 

 

Casimir Platzer   Daniel Borner 
Präsident    Direktor 
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Bern, 29. März 2018 

 

LÄNGER DAUERNDE MUTTERSCHAFTSENTSCHÄDIGUNG BEI LÄNGEREM SPITALAUFENTHALT DES 

NEUGEBORENEN 

Stellungnahme von SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Dachorganisation der Fachstellen für sexuelle Gesundheit, Schwangerschaft und Familien-

planung1, der Fachstellen für Sexualaufklärung und der Fachverbände der sexuellen Gesundheit 

begrüssen wir die geplante Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienst-

leistende und bei Mutterschaft (EOG). 

 

Die Beraterinnen und Berater der Fachstellen begleiten regelmässig Frauen und Familien, deren 

Kind nach der Geburt hospitalisiert werden muss. Die Möglichkeit, den Bezugsbeginn der Mutter-

schaftsentschädigung aufzuschieben, verschafft den Familien nach Wochen der Trennung mehr Zeit 

zusammenzufinden. Mit dem Aufschub sehen sich jedoch die meisten Familien mit einer 

finanziellen Lücke konfrontiert, welche die ohnehin krisenbehaftete Situation zusätzlich belastet. 

Die Fachpersonen wenden viel Zeit auf, um Möglichkeiten für eine finanzielle Überbrückung bis zum 

Beginn der Mutterschaftsentschädigung zu finden (z.B. Abklärungen bezüglich Krankentaggeld, 

Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, Verfassen von Gesuchen an Stiftungen, usw.). 

 

Dass diese Lücke endlich geregelt wird, stellt eine grosse Erleichterung für die betroffenen Frauen 

und Familien dar. Es ist ein Beitrag zur Chancengleichheit, da eine gelingende Familienbildung  

 

 
                                                             
1 Die kantonal anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen gemäss Bundesgesetz über die Schwangerschafts-

beratungsstellen SR 857.5 vom 9. Oktober 1981 



 

 

 

unterstützt wird, unabhängig davon, ob das Kind nach der Geburt im Spital bleiben muss oder nicht. 

Die finanzielle Entlastung setzt elterliche Ressourcen frei, die das Bonding und die frühkindliche 

Entwicklung unterstützen.  

 

Um frühgeborenen und kranken Kindern den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen braucht 

es neben einem guten Gesundheitssystem die uneingeschränkte elterliche Zuwendung. Wir 

empfehlen Ihnen die Gesetzesänderung über die Erwerbsersatzordnung anzunehmen, damit sich 

Eltern befreit von finanziellen Sorgen vollumfänglich auf die Betreuung ihres Kindes konzentrieren 

können und damit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit ihres Kindes leisten. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 
Yvonne Gilli 

Präsidentin SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz 

alt Nationalrätin 

 

 



 

 

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) 
Bundesamt für Gesundheit BAG 
 
Elektronisch an: 
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch 
 
 
 
Bern, 12. Juni 2018 
 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Wir danken für die Möglichkeit, zur Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für 
Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) «länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei 
längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen», Stellung nehmen zu können. 

Der Schweizerische Hebammenverband (SHV) ist der Berufsverband der Hebammen in der Schweiz. Er 
zählt rund 3200 Mitglieder und vertritt die Interessen der angestellten und frei praktizierenden 
Hebammen. Hebammen betreuen Frauen in der Schwangerschaft, während der Geburt und im 
Wochenbett. Daher haben wir einen vertieften und realistischen Einblick in die Sorgen und Nöte von 
Frauen /Familien rund um das Ereignis Mutterschaft. 
 
Die geplante Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 
Mutterschaft (EOG) „länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des 
Neugeborenen“ ist aus unserer Sicht ein wichtiger und dringend nötiger Schritt, um die vorhandene 
Gesetzeslücke zu schliessen. Eine Frühgeburt oder eine nicht erwartete Erkrankung des Neugeborenen 
kommen für die Mutter/die Familie meistens unerwartet und ziehen in der Regel einen längeren 
Spitalaufenthalt des Neugeborenen nach sich. Eine Schwangere wird bei Frühgeburt zudem häufig 
abrupt aus der Arbeitstätigkeit gerissen. Sowohl bei Erkrankung wie auch bei Frühgeburt erlebt die 
Mutter/die Familie eine sehr belastende Situation. Dank Fortschritten in der medizinischen Betreuung 
ist die Überlebensfähigkeit von Frühgeburten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Gerade 
aber die extremen Frühgeborenen verbringen die ersten Lebenswochen auf der Neonatologie-
Abteilung und eine Entlassung nach Hause erfolgt häufig erst Wochen nach der Geburt. Häufig pendeln 
Mütter mit einem hospitalisierten Neugeborenen weite Wege vom Wohnort ins Zentrumsspital. Die 
Wochenbettzeit ist dabei geprägt von Stress, Anstrengung und häufig auch von grösster Sorge um das 
Überleben des Kindes.  
Braucht es in solchen Situationen einen Aufschub des Mutterschaftsurlaubes, gibt es bisher keine klare 
rechtliche Regelung was die Mutterschaftsentschädigung betrifft. Dies führt dazu, dass in vielen Fällen 
die Mutter keinen gesetzlichen Schutz hat. Viele Frauen können sich einen Aufschub ohne 
entsprechende Bezahlung nicht leisten, und so verbringen sie häufig nur wenige Wochen des 
bezahlten 14-16wöchigen Mutterschaftsurlaubes tatsächlich mit ihrem Neugeborenen zu Hause.  
Darunter leiden neben der Mutter/der Familie vor allem auch das betroffene Kind, denn der für zu früh 
geborene oder erkrankte Neugeborene wichtige Bindungsaufbau kann somit nur in beschränktem 
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Masse stattfinden. Der SHV ist deshalb der Ansicht, dass die aktuelle Situation, die auf eine Lücke bei 
der Einführung der Mutterschaftsentschädigung zurückzuführen ist, unbefriedigend ist und dass 
dringend Massnahmen ergriffen werden müssen.  Deshalb begrüsst es der SHV sehr, dass der 
Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung infolge der Hospitalisierung des Neugeborenen im EOG 
endlich mit 56 zusätzlichen Entschädigungstagen verlängert werden soll. 
Ebenfalls begrüsst es der SHV, dass im OR die nötigen Anpassungen vorgenommen werden: Der 
Mutterschaftsurlaub und der Schutz vor Kündigung zur Unzeit werden im gleichen Umfang verlängert 
wie der Entschädigungsanspruch. In Bezug auf die Verlängerung des Urlaubs kann auf die aktuelle 
Formulierung zur Kürzung der Ferien abgestützt werden. 
 
Ergänzende Bemerkungen  
 
Betrifft Art 16 b, Absatz 3 Bst.a:  
Bst. a: Das Neugeborene muss unmittelbar nach der Geburt ununterbrochen während mindestens drei 
Wochen im Spital verweilen. Die für die längere Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung 
vorausgesetzte Mindestdauer der Hospitalisierung des Neugeborenen entspricht dem, was aktuell für 
den Aufschub der Mutterschaftsentschädigung gemäss Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b EOV gilt. 
Insofern die Dauer des Spitalaufenthalts des Neugeborenen künftig eine Voraussetzung für die längere 
Ausrichtung der Mutterschaftsentschädigung von höchstens 56 Tagen darstellt, so wird sie unter dem 
neuen Absatz 3 Buchstabe a im Gesetz verankert. Die Anforderungen in Bezug auf die Form des 
Gesuchs um Verlängerung und die erforderlichen Belege werden auf Verordnungsstufe geregelt, wie 
dies aktuell beim Aufschub der Mutterschaftsentschädigung der Fall ist. 
 
1. Als Verband setzen wir uns dafür ein, dass diejenigen Hebammen, welche in der 
Schwangerenvorsorge tätig sind, die Klientinnen betreffend Bezug 
Mutterschaftsentschädigung/Kündigung/Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses informieren und 
sie an die entsprechenden Beratungsstellen weiterweisen. Die Erfahrung zeigt, dass viele zukünftige 
Mütter (vor allem Erstgebärende), nach der Geburt/dem Mutterschaftsurlaub gerne weiterarbeiten 
möchten, meist jedoch in einer Teilzeitanstellung. Viele Arbeitgeber legen sich nicht fest, ob die 
bisherige Anstellung überhaupt und wenn ja, mit welchem Pensum weitergeführt werden kann. Man 
verspricht der Arbeitnehmerin, einen Entscheid im Verlaufe des Mutterschaftsurlaubes zu fällen. 
Gingen die Frauen dies ein, hätten sie bei Beginn des Mutterschaftsurlaubes zwar einen noch gültigen 
Arbeitsvertrag, den sie nach Beendigung des Mutterschaftsurlaubes allenfalls gar nicht erfüllen 
könnten. Sie werden somit indirekt zu einer Kündigung auf Ende des Mutterschutzes gedrängt, weil sie 
sich nicht getrauen mit der Option in den Mutterschaftsurlaub zu gehen, allenfalls nach 14-16 Wochen 
wieder mit einem Vollzeitpensum starten zu müssen.  
Da Frühgeburten eine Schwangerschaft sehr plötzlich beendigen können, zu einem Zeitpunkt, zu dem 
sich die Mutter allenfalls noch keine Gedanken zu einer möglichen Wiederaufnahme der 
Arbeitstätigkeit, geschweige denn zum Umfang der Arbeitstätigkeit per se gemacht hat, entstehen 
immer wieder rechtliche Probleme.  Daher ist es uns ein grosses Anliegen, dass die Anforderungen in 
Bezug auf die Form des Gesuches so ausgestaltet bleiben, dass allein ein gültiger Arbeitsvertrag, auch 
wenn die Wiederaufnahme der Beschäftigung für die Arbeitnehmerin ab Zeitpunkt der Niederkunft 
nicht mehr erfüllbar sein sollte oder ab Ende Mutterschaftsurlaub abgeändert werden müsste, 
ausreichend ist, um die Verlängerung der Auszahlung der Mutterschaftsentschädigung zu beantragen.  
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2.Immer wieder betreuen wir Frauen, bei denen ein Kind vermeintlich gesund auf die Welt kommt und 
sich erst einige Stunden nach der Geburt eine schwere Erkrankung manifestiert. Beispiele: Sepsis mit 
Streptokokken der Gruppe B; Herzfehler. Die Formulierung: Das Neugeborene muss unmittelbar nach 
der Geburt ununterbrochen während mindestens drei Wochen im Spital verweilen.... schliesst diese 
Kinder von der Regelung aus. Schlimmstenfalls hat nämlich die Mutter mit dem Neugeborenen das 
Spital bereits verlassen oder sie hat ihr Kind zu Hause geboren, wenn sich die gesundheitlichen 
Probleme manifestieren (Manchmal erst nach 48 – 96  Stunden post partum). Wir sind der Meinung, 
dass eine dreiwöchige Hospitalisation des Neugeborenen innerhalb der ersten 56 Lebenstage immer zu 
einer Verlängerung der Mutterschaftsentschädigung führen muss, unabhängig davon, ob die 
gesundheitlichen Probleme sofort oder erst innerhalb der ersten Lebenstage auftreten.   
 
3. Es ist uns zudem ein grosses Anliegen, dass Arbeitgeber verpflichtet werden, die Möglichkeit der 
verlängerten Auszahlung der Mutterschaftsentschädigung nach mind. dreiwöchigem Spitalaufenthalt 
des Neugeborenen im firmeneigenen Personalreglement zu verankern.  Alle Arbeitnehmerinnen 
sollten zudem die Informationen bezüglich „Rechte für Schwangere“ in standardisierter Form erhalten 
resp. diese sollten vom BAG den Schwangeren in verschiedenen Sprachen zugänglich gemacht werden. 
Es besteht ein grosses Wissensdefizit, welche Leistungen von wem, wann und aufgrund welcher 
Gesuche erstattet werden.  Wenn eine Schwangere überraschend eine Frühgeburt erleidet oder ein 
erkranktes Neugeborenes zur Welt bringt und während dieser sorgenvollen Zeit unter Umständen 
vergisst, ein Gesuch um Verlängerung der Auszahlung zu beantragen, entfallen ihr die Leistungen.  Dies 
gilt es zu vermeiden. 
 
 
Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme unserer Ergänzungen.  
 
Freundliche Grüsse 

 
Barbara Stocker Kalberer  Andrea Weber-Käser 
Präsidentin SHV  Geschäftsführerin SHV 
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Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für 
Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsent-
schädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen.  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Gerne nehmen wir die Gelegenheit wahr, zur Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Der 
SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund ist der Dachverband der katholischen 
Frauenorganisationen und vertritt rund 130'000 Frauen in der Schweiz. Wir setzen uns für 
die Verbesserung der Situation der Frauen in Kirche, Staat und Gesellschaft ein. Grund-
legende Beurteilungsmassstäbe für Revisionsvorschläge sind für uns die Würde der Frau, 
die soziale Verantwortung und der gesellschaftliche Zusammenhalt ganz im Sinne unse-
res Leitbildes „für eine gerechte Zukunft“. Unsere Vernehmlassungsantwort ist stark an 
die Antwort der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF angelehnt.  
 

1. Grundsätzliches 
Der Schweizerische Katholische Frauenbund begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagenen 
Änderungen. Er beantragt jedoch, die Anwendung der Neuerung nicht auf Frauen zu be-
schränken, die nach dem Mutterschaftsurlaub ohne Unterbruch die Erwerbstätigkeit wie-
deraufnehmen. Die Anwendung sollte allen Frauen zugutekommen, die Anspruch auf Er-
werbsersatz bei Mutterschaft haben, unabhängig davon, ob und allenfalls zu welchem 
Zeitpunkt sie ihre Erwerbstätigkeit nach dem Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen. Für 
längerdauernde Spitalaufenthalte sieht der SKF weiteren politischen Handlungsbedarf. 
Die Mutterschaftsversicherung wurde 1945 in der Bundesverfassung verankert. Allerdings 
wurde sie erst sechzig Jahre später minimal und mit Lücken umgesetzt. Bei der Einfüh-
rung des Erwerbsersatzes bei Mutterschaft wurde zwar die Möglichkeit geschaffen, den 
Mutterschaftsurlaub aufzuschieben, sollte das Kind länger im Spital bleiben müssen. Nicht 
geregelt wurden hingegen die Dauer des Aufschubs und die Lohnfortzahlung in diesen 
Fällen. Diese unbefriedigende Situation gilt es endlich zu lösen.  
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2.  Zu den einzelnen Themenbereichen der geplanten EOG-Änderungen 

2.1 Anspruch auf Aufschub und Dauer des Aufschubs 

Die Anspruchsvoraussetzungen für einen Aufschub sind im Gesetz und der Verordnung 
geregelt und eher restriktiv gehalten. In Artikel 16c Abs. 2 EOG ist der Anspruch auf Auf-
schub der Mutterschaftsentschädigung verankert für den Fall, dass das Kind unmittelbar 
nach der Geburt für längere Zeit im Spital bleiben muss. In Art. 24 Abs. 1 der Erwerbser-
satzverordnung EOV ist festgehalten, dass der Anspruch auf Aufschub der Mutterschafts-
entschädigung voraussetzt, dass das Neugeborene nach der Geburt mindestens drei Wo-
chen im Spital sein muss. Eine maximale Dauer des Aufschubs ist weder im Gesetz noch 
in der Verordnung festgehalten. Für den Aufschub braucht es für das Kind ein Arztzeug-
nis. Kommt dazu, dass die Mutter auf einem speziellen Formular den Aufschub beantra-
gen muss. Es besteht kein Anspruch auf Aufschub, wenn das Neugeborene erst einige 
Tage, nachdem es nach Hause gekommen ist, erkrankt und wieder ins Spital eintreten 
muss.  

Die vorliegende Regelung sieht nun vor, die Mindestdauer von drei Wochen neu im Ge-
setz zu verankern. Die maximale Dauer für den Aufschub der Mutterschaftsentschädigung 
wird neu befristet und im Gesetz verankert. Die Befristung orientiert sich am 8-wöchigen 
Arbeitsverbot und dauert somit höchstens 56 Tage. Neu erhalten die Mütter während die-
ses Aufschubs Mutterschaftsentschädigung, sofern sie ihre Erwerbstätigkeit ohne Unter-
bruch nach dem Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen.  

Wie beim Erwerbsersatz bei Mutterschaft handelt es sich bei diesen 56 Tagen nicht um 
Arbeits-, sondern um Wochen- und Ferientage und Wochenenden zusammen. Die Dauer 
des Erwerbsersatzes bei Mutterschaft wird um die Dauer der Hospitalisierung, höchstens 
aber um 56 Tage bzw. 8 Wochen verlängert und dauert höchstens 154 Tage.  

Der SKF ist mit diesen Vorschlägen einverstanden, werden damit doch weit über die 
Mehrheit der Fälle abgedeckt. Gemäss erläuterndem Bericht für die vorliegende Ver-
nehmlassung können mit dieser Regelung 80 Prozent der Fälle abgedeckt werden. Die 
Dauer der Spitalaufenthalte von Neugeborenen liegt in rund 60 Prozent der Fälle nicht 
über 35 Tage. Je länger der Spitalaufenthalt, umso weniger werden verzeichnet. Bei 
schweren Fällen dauert der Spitalaufenthalt zwischen 100 und 366 Tagen, wovon gemäss 
Erläuterungen zum Gesetzesentwurf etwa 6 Prozent (80 Neugeborene im Jahr 2015) be-
troffen sind. 

 

2.2 Spitalaufenthalte von mehr als 56 Tagen - ungelöst 

Ungelöst bleibt aber die Situation für Eltern, deren Kind aus gesundheitlichen Gründen 
länger als 56 Tage im Spital bleiben muss. Ungelöst bleibt auch die Situation jener Eltern, 
deren Kind erst nachdem es nach der Geburt nach Hause kehren und einige Tage später 
wieder ins Spital eintreten mussten. In beiden geschilderten Fällen greift die vorliegende 
Lösung nicht. Der SKF sieht allerdings auch hier politischen Handlungsbedarf im Rahmen 
einer Regelung für einen bezahlen Urlaub für pflegebedürftige Angehörige.  
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2.3 Unnötiger administrativer Aufwand 

Neu erhalten die Mütter während dieses Aufschubs Mutterschaftsentschädigung, sofern 
sie ihre Erwerbstätigkeit ohne Unterbruch nach dem Mutterschaftsurlaub wiederaufneh-
men. Es liegt an den Frauen, den Nachweis zu erbringen, dass sie ihre Erwerbstätigkeit 
ohne Unterbruch nach dem Mutterschaftsurlaub wiederaufnehmen. Die Mutter muss eine 
Bestätigung ihres Arbeitgebers einreichen, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst 
wurde und dass sie vorhat, ihre Erwerbstätigkeit nach Ende des Mutterschaftsurlaubs 
fortzusetzen. Die AHV-Ausgleichskassen, die für die Auszahlung der Mutterschaftsent-
schädigung zuständig sind, müssen diese neue Voraussetzung prüfen. Dazu können sie 
sich auf die vom Arbeitgeber und von der Mutter gelieferten Angaben beziehen. Sie ha-
ben zudem die Möglichkeit, die Voraussetzungen auch nachträglich anhand der entrichte-
ten AHV-Beiträge zu prüfen. Bei selbständig erwerbenden Müttern wird die Ausgleichs-
kasse sich darauf stützen, ob die Mütter nach Ende des Mutterschaftsurlaubs über den 
Selbständigenstatus im Sinne der AHV verfügen.  

Der SKF vertritt die Auffassung, dass diese Regelung einen übertriebenen administrativen 
Aufwand bedeutet und beantragt deren Streichung. 

 

2.4 Änderungen im Obligationenrecht 

Der SKF unterstützt folgende vorgeschlagenen Änderungen im Obligationenrecht: 

• Der längere Mutterschaftsurlaub bei Spitalaufenthalt eines Neugeborenen von 
mehr als drei Wochen soll aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit in 
Artikel 329f Obligationenrecht OR explizit geregelt werden.  

• Der Kündigungsschutz bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen wird in 
Artikel 336c Abs. 1 Buchstabe c OR entsprechend der neuen Regelung ange-
passt. 

 

Der Verbandsvorstand des SKF dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Stellung-
nahme. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
 
 
 

Simone Curau-Aepli 
Präsidentin SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Änderung des Bundesgesetzes über den Er 
werbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG) zu äussern. 

Wir begrüssen die vorgeschlagene Änderung betreffend die länger dauernde Mutterschafts 
entschädigung bei längerem Spitalaufenthalt des Neugeborenen. Sie steigert unserer An 
sicht nach die Rechtssicherheit. 

Freundliche Grüsse 

Suva 
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Marc Epelbaum, lie. iur. 
Generalsekretär 
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Bern, 29. Mai 2018  

Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mut-
terschaft (EOG). Länger dauernde Mutterschaftsentschädigung bei längerem Spitalaufent-
halt des Neugeborenen – Stellungnahme der FMH 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren  

Der FMH Zentralvorstand begrüsst die Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für 
Dienstleistende und bei Mutterschaft (EOG). Die Vernehmlassungsvorlagen schlagen kohärent vor, 
den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung infolge der Hospitalisierung des Neugeborenen im 
EOG zu verlängern.  
Der FMH Zentralvorstand stimmt der vorgesehenen Änderung des EOG zu. 
 

Freundliche Grüsse 

 

Dr. med. Jürg Schlup 
Präsident 

Gabriela Lang, Rechtsanwältin 
Leiterin Abteilung Rechtsdienst a.i. 
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